


  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann. 

2. In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 

dessen Genehmigung.  

3. In den Fällen des § 35 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung 

bzw. dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 

34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB.  

4. In den Fällen des § 35 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im 

Grundbuch eingetragen ist.  

 

 mit dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplans bzw. dem In-Kraft-Treten 

einer Satzung im Sinne von § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB; 

 mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, frühestens mit der 

Genehmigung des Anschlusses; 

 bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss mit der Erteilung der 

Baugenehmigung; 

 bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung. 

 In den Fällen des § 35 Nr. 5, wenn das neugebildete Grundstück im 

Grundbuch eingetragen ist. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


